
GRABARTEN
auf den Friedhöfen
des Christlichen Friedhofsverbandes 
Wuppertal



VORWORT

Sarg-Bestattung 

Urnen-Beisetzung 

Nutzungszeit kann verlängert werden

Nutzungszeit kann nicht verlängert werden

Grabstelle wird von Ihnen gepflegt

Grabstelle wird vom Friedhofsverband gepflegt

Liebe Leserinnen und Leser,

wo möchten Sie einmal bestattet werden? Welche 
Grabstelle mit ihren charakteristischen Eigenheiten 
hilft Ihren Zugehörigen bei der Trauerbewältigung?

Diese Broschüre soll dazu anregen, sich mit diesen 
Fragen auseinanderzusetzen. Nehmen Sie sich Zeit 
und sprechen Sie auch mit Ihrer Familie und den Men-
schen, die Ihnen nahe stehen, rechtzeitig und offen 
über Ihre Vorstellungen und Wünsche bei der Auswahl 
des letzten Ruheortes.

Schauen Sie sich den einen oder anderen Friedhof an, 
für den Sie sich interessieren oder der in Ihrer Nähe 
liegt. Dort können Sie sich einen Eindruck über den 
Friedhof in seiner Gesamtheit und die verschiedenen 
Grabarten, die dort zur Verfügung stehen, machen. 

In der Broschüre verwenden wir Symbole, die Hinweis 
darauf geben, welchen Bedürfnissen die jeweilige 
Grabart entspricht.

Wenn Sie noch weitere Fragen haben oder ein persön-
liches Beratungsgespräch wünschen, dann sprechen 
Sie uns gerne an!



SARG-WAHLGRAB

Das Sarg-Wahlgrab ist eine sehr in-
dividuelle Grabform, denn Sie haben 
die größten Auswahl-, Gestaltungs- 
und Belegungsmöglichkeiten. Häu-
fig wird es als Familiengrabstätte 
gewählt, da Sie die Nutzungszeit 
unbegrenzt verlängern können.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Das Nutzungsrecht liegt in der 
Regel bei 25 Jahren und kann auf 
Wunsch verlängert werden. 
Ebenfalls möglich ist eine 
Wiederbelegung.

Auf jeder Grabstelle können ein 
Sarg und eine Urne oder zwei Urnen 
beigesetzt werden.

Die Größe der Grabstelle (bzw. 
die Anzahl der Stellen) ist frei 
wählbar.

Die Lage des Grabes ist frei 
wählbar.

Die Kosten können je nach 
Friedhof und Nutzungsdauer 
unterschiedlich sein. Entnehmen Sie 
die aktuellen Kosten deshalb bitte 
der aktuellen Gebührensatzung.

oder



SARG-WAHLGRAB FÜR KINDER

Das Sarg-Wahlgrab für Kinder ist 
eine sehr individuelle Grabform, 
denn Sie haben die größten 
Auswahl- und Belegungsmöglich-
keiten. Auch in der Gestaltung der 
Grabstätte können Ihre persönlichen 
Wünsche grundsätzlich besser 
berücksichtigt werden.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Gilt für verstorbene Kinder bis 
zum vollendeten 5. Lebensjahr.

Das Nutzungsrecht liegt in der 
Regel bei 15 Jahren und kann auf 
Wunsch verlängert werden.

Die Größe der Grabstelle (bzw. 
die Anzahl der Stellen) ist frei 
wählbar.

Auf jeder Grabstelle können ein 
Sarg und eine Urne oder zwei Urnen 
beigesetzt werden.

Die Kosten können je nach 
Friedhof und Nutzungsdauer 
unterschiedlich sein. Entnehmen Sie 
die aktuellen Kosten deshalb bitte 
der aktuellen Gebührensatzung.

oder



SARG-RASEN-
GEMEINSCHAFTSWAHLGRAB

Das Sarg-Rasengemeinschafts-
wahlgrab ist ein preiswertes Grab 
für zwei Personen, beispielsweise 
Paare oder Geschwister, bei dem die 
Pflege inbegriffen ist.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Das Nutzungsrecht liegt in der 
Regel bei 25 Jahren und kann auf 
Wunsch verlängert werden.

Bei 2 Erdbestattungen muss eine 
Doppelgrabstätte erworben werden. 
Wenn nur eine Grabstelle gewählt 
wird, dann ist eine Doppelbelegung 
mit einem Sarg und einer Urne (in 
dieser Reihenfolge) möglich.

Einfache Gestaltung mit Rasen 
und Pflege während der Laufzeit 
durch den Friedhofsverband.

Der Grabstein kann gemäß 
einiger Rahmenvorgaben individuell 
gewählt werden. Er muss jedoch 
rasenbündig verlegt werden und ist 
nicht in der Gebühr enthalten.

Die Kosten können je nach 
Friedhof und Nutzungsdauer unter-
schiedlich sein. Entnehmen Sie die 
aktuellen Kosten deshalb bitte der 
aktuellen Gebührensatzung.

oder



SARG-WAHL-
GEMEINSCHAFTSGRAB

Das Sarg-Wahl-Gemeinschaftsgrab 
befindet sich in einer thematisch 
besonders gestalten Anlage. Eige-
nen Gestaltungswünsche können 
nicht eingebracht werden, dafür 
profitieren Sie von einer anspre-
chenden Gestaltung und Pflege 
durch den Friedhofsverband. 

Das Wichtigste in aller Kürze:

Grab in einer ansprechenden 
Gemeinschaftsgrabanlage, die vom 
Friedhofsverband in besonderer 
Weise gestaltet wurde.

Innerhalb der Anlage ist die 
Größe der Grabstelle (bzw. die 
Anzahl der Stellen) ist frei wählbar.

Die Grabstelle kann gleichzeitig 
mit einem Sarg und einer Urne oder 
mit zwei Urnen belegt werden.

Die individuelle Grab-
kennzeichnung wird vom Friedhofs-
verband übernommen.

Das Nutzungsrecht liegt in der 
Regel bei 25 Jahren und kann auf 
Wunsch verlängert werden.
Ebenfalls möglich ist eine Wieder-
belegung.

oder



Der Friedhofsverband kümmert 
sich für die gesamte Nutzungszeit 
um die Pflege der einzelnen 
Grabstätten sowie der gesamten 
Anlage und ihrer Wege.

Es steht eine Ablagefläche für 
eigenen Blumenschmuck zur 
Verfügung.

Die Kosten können je nach 
Friedhof und Nutzungsdauer unter-
schiedlich sein. Entnehmen Sie die 
aktuellen Kosten deshalb bitte der 
aktuellen Gebührensatzung.



SARG-WAHLGRAB MIT
RASENANTEIL

Das Sarg-Wahlgrab mit Rasenanteil 
ist eine Grabform, bei der zwei 
Drittel der Grabfläche mit Rasen 
bedeckt sind und ein Drittel von 
Ihnen individuell gestaltet werden 
kann.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Das Nutzungsrecht liegt in der 
Regel bei 25 Jahren und kann auf 
Wunsch verlängert werden.
Ebenfalls möglich ist eine 
Wiederbelegung.

Die Lage des Grabes ist frei 
wählbar.

Die Größe der Grabstelle (bzw. 
die Anzahl der Stellen) ist frei 
wählbar.

Auf jeder Grabstelle können ein 
Sarg und eine Urne oder zwei Urnen 
beigesetzt werden.

Die Kosten können je nach 
Friedhof und Nutzungsdauer 
unterschiedlich sein. Entnehmen Sie 
die aktuellen Kosten deshalb bitte 
der aktuellen Gebührensatzung.

oder



SARG-REIHENGRAB

Das Sarg-Reihengrab bietet Ihnen 
die Möglichkeit einer individuellen 
Gestaltung und Bepflanzung. Sie 
erwerben das Grab für eine im 
Vorfeld festgelegte Nutzungszeit, 
die nachträglich nicht mehr 
verlängert werden kann. Bei dieser 
Grabform wird Ihnen eine 
Grabstelle vorgegeben.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Das Nutzungsrecht entspricht 
der Ruhezeit und kann nicht 
verlängert werden.

Grundsätzlich kann je Grabstelle 
ein Sarg oder eine Urne beigesetzt 
werden.

Die Kosten können je nach 
Friedhof und Nutzungsdauer 
unterschiedlich sein. Entnehmen Sie 
die aktuellen Kosten deshalb bitte 
der aktuellen Gebührensatzung.

oder



SARG-REIHEN-GEMEIN-
SCHAFTSGRAB IM RASENFELD

Das Sarg-Reihen-Gemeinschaftsgrab 
ist ein pflegefreies, preiswertes Grab 
mit einfacher Rasengestaltung, in dem 
eine Person im Sarg bestattet werden 
kann. Die Gestaltung und Pflege über-
nimmt der Friedhofsverband.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Das Nutzungsrecht besteht für die 
Dauer der Ruhezeit.

Es erfolgt eine einfache Gestal-
tung durch Rasen.

Es gibt eine zentrale Ablage-
möglichkeit für Blumenschmuck. Die 
Grabstelle selbst darf nicht 
individuell geschmückt werden.

Der Friedhofsverband nimmt eine 
Einzelkennzeichnung des Grabes vor, 
die in der Gebühr enthalten ist.

Die Anlage wird für die gesamte 
Ruhezeit vom Friedhofsverband 
gepflegt. Es ist keine eigene Bepflan-
zung oder Gestaltung möglich.

Die Kosten können je nach 
Friedhof und Nutzungsdauer unter-
schiedlich sein. Entnehmen Sie die 
aktuellen Kosten deshalb bitte der 
aktuellen Gebührensatzung.



URNEN-WAHLGRAB

Das Urnen-Wahlgrab ist eine sehr 
individuelle Grabform, denn Sie 
haben die größten Auswahl- und 
Belegungsmöglichkeiten. Auch die 
Bepflanzung ist weitestgehend 
individuell nach Ihren Wünschen 
möglich.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Das Nutzungsrecht liegt in der 
Regel bei 25 Jahren und kann auf 
Wunsch verlängert werden.
Ebenfalls möglich ist eine 
Wiederbelegung.

Auf jeder Grabstelle können 
maximal zwei Urnen beigesetzt 
werden.

Die Größe der Grabstelle (bzw. 
die Anzahl der Stellen) ist frei 
wählbar.

Auf einigen Friedhöfen gibt es 
Urnen-Wahlgräber mit einer 
Einfassung.

Die Kosten können je nach 
Friedhof und Nutzungsdauer 
unterschiedlich sein. Entnehmen Sie 
die aktuellen Kosten deshalb bitte 
der aktuellen Gebührensatzung.



URNEN-WAHL-
GEMEINSCHAFTSGRAB

Das Urnen-Wahl-Gemeinschafts-
grab befindet sich in einer thema-
tisch besonders gestalten Anlage. 
Die eigenen Gestaltungswünsche 
können hier nicht eingebracht wer-
den, dafür profitieren Sie von einer 
ansprechenden Gestaltung und 
Pflege durch den Friedhofsverband.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Grab in einer ansprechenden 
Gemeinschaftsgrabanlage, die vom 
Friedhofsverband in besonderer 
Weise gestaltet wurde.

Das Nutzungsrecht liegt in der 
Regel bei 25 Jahren und kann auf 
Wunsch auch verlängert werden. 
Ebenfalls möglich ist eine 
Wiederbelegung.

Innerhalb der Gemeinschafts-
grabanlage ist die Lage und Größe 
(bzw. die Anzahl der Stellen) der 
Grabstätte frei wählbar.

Die Grabstelle kann gleichzeitig 
mit zwei Urnen belegt werden.

Die individuelle Grab-
kennzeichnung wird vom Friedhofs-
verband übernommen.



Der Friedhofsverband kümmert 
sich für die gesamte Nutzungszeit 
um die Pflege der einzelnen Grab-
stätten sowie der gesamten Anlage 
und ihrer Wege.

Es steht eine Ablagefläche für 
eigenen Blumenschmuck zur 
Verfügung.

Die Kosten können je nach 
Friedhof und Nutzungsdauer unter-
schiedlich sein. Entnehmen Sie die 
aktuellen Kosten deshalb bitte der 
aktuellen Gebührensatzung.



URNEN-WALD-
WAHLGRABSTÄTTE

Die Urnen-Wald-Wahlgrabstätte 
liegt idyllisch in einem kleinen 
Waldstück. Die Grabstellen sind 
rund um Bäume angesiedelt. Sie 
können keine individuelle Gestal-
tung vornehmen, müssen sich je-
doch nicht um die Pflege kümmern.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Die Beisetzung erfolgt rund um 
einen Baum.

Das Nutzungsrecht liegt in der 
Regel bei 25 Jahren und kann auf 
Wunsch verlängert werden.

Auf jeder Grabstelle kann maxi-
mal eine Urne beigesetzt werden.

Der Friedhofsverband lässt eine 
Namensplatte in den Boden ein und 
kümmert sich um die Pflege der 
Grabstätte.

Eine individuelle Gestaltung ist 
nicht vorgesehen.

Die Kosten können je nach 
Friedhof und Nutzungsdauer unter-
schiedlich sein. Entnehmen Sie die 
aktuellen Kosten deshalb bitte der 
aktuellen Gebührensatzung.



URNEN-REIHENGRAB

Das Urnen-Reihengrab bietet Ihnen 
die Möglichkeit einer individuellen 
Gestaltung und Bepflanzung. Sie 
erwerben das Grab für eine im 
Vorfeld festgelegte Nutzungszeit, 
die nachträglich nicht mehr ver-
längert werden kann. Bei dieser 
Grabform wird Ihnen eine 
Grabstelle vorgegeben.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Das Nutzungsrecht ist für eine 
bestimmte Zeit festgelegt und kann 
nicht verlängert werden.

Die Lage des Grabes ist nicht frei 
wählbar, sondern wird der Reihe 
nach zugeteilt.

Grundsätzlich kann je Grabstelle 
nur eine Urne beigesetzt werden.

Die Kosten können je nach 
Friedhof und Nutzungsdauer unter-
schiedlich sein. Entnehmen Sie die 
aktuellen Kosten deshalb bitte der 
aktuellen Gebührensatzung.



URNEN-REIHEN-GEMEIN-
SCHAFTSGRAB IM RASENFELD

Das Urnen-Reihen-Gemeinschafts-
grab ist ein pflegefreies und preis-
wertes Grab mit einfacher Rasen-
gestaltung, in dem eine Person in 
einer Urne bestattet werden kann. 
Die Gestaltung und Pflege erfolgt 
durch den Friedhofsverband.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Das Nutzungsrecht besteht für 
die Dauer der Ruhezeit.

Eine einfache Rasengestaltung 
erfolgt durch den Friedhofsverband.

Blumenschmuck darf nur an der 
zentralen Ablagemöglichkeit 
abgelegt werden.

Der Friedhofsverband nimmt die 
Einzelkennzeichnung des Grabes vor.

Die Anlage wird für die gesamte 
Ruhezeit vom Friedhofsverband 
gepflegt. Es ist keine eigene Be-
pflanzung oder Gestaltung möglich.

Die Kosten können je nach 
Friedhof und Nutzungsdauer 
unterschiedlich sein. Entnehmen Sie 
die aktuellen Kosten deshalb bitte 
der aktuellen Gebührensatzung.



URNEN-RASENWAHLGRAB

Das Urnen-Rasenwahlgrab ist eine 
kostengünstige und pflegefreie 
Grabart, die Sie auf Wunsch 
verlängern können.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Das Nutzungsrecht liegt in der 
Regel bei 25 Jahren und kann auf 
Wunsch verlängert werden.

Auf jeder Grabstelle können 
maximal zwei Urnen beigesetzt 
werden.

Die Grabstätte umfasst eine 
1 m² große Rasenfläche in einem 
Rasenfeld, auf dem ein Grabstein in 
den Boden eingelassen ist.

Eine individuelle Gestaltung ist 
nicht möglich, dafür wird die Pflege 
vom Friedhofsverband 
übernommen.

Die Kosten können je nach 
Friedhof und Nutzungsdauer 
unterschiedlich sein. Entnehmen Sie 
die aktuellen Kosten deshalb bitte 
der aktuellen Gebührensatzung.



URNEN-WAHLGEMEINSCHAFTS-
GRAB IN INNENKOLUMBARIEN

Das Urnen-Wahlgemeinschaftsgrab in 
einem Innenkolumbarium ermöglicht 
Ihnen die Bestattung und das 
Gedenken Verstorbener im Schutz 
eines Gebäudes. Es ist eine pflegefreie 
Grabstätte.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Das Nutzungsrecht liegt in der 
Regel bei 25 Jahren und kann auf 
Wunsch verlängert werden.

Die Urnenkammer wird vom Fried-
hofsverband mit einem Schild ver-
sehen, auf dem Name sowie Geburts- 
und Sterbedatum angegeben sind.

Je nach Friedhof sind Einzel- und 
Doppelnischen vorhanden.

Der Friedhofsverband übernimmt 
Pflege und Unterhalt des Gebäudes. 

Nach dem Ablauf der Nutzungs-
zeit wird die Urne der Kammer ent-
nommen und die Asche in würdiger 
Weise dem Erdreich übergeben.

Die Kosten können je nach Friedhof 
und Nutzungsdauer unterschiedlich 
sein. Entnehmen Sie die aktuellen 
Kosten deshalb bitte der aktuellen 
Gebührensatzung.



URNEN-WAHLGEMEINSCHAFTS-
GRAB IN AUSSENKOLUMBARIEN

Das Urnen-Wahlgemeinschaftsgrab in 
einem Außenkolumbarium ist eine 
stilvolle Grabstätte in einer Urnen-
wand. Es ist eine pflegefreie 
Grabstätte.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Das Nutzungsrecht liegt in der 
Regel bei 25 Jahren und kann auf 
Wunsch verlängert werden.

Die Urnenkammer wird vom Fried-
hofsverband mit einem Schild ver-
sehen, auf dem Name sowie Geburts- 
und Sterbedatum angegeben sind.

Alle Außenkolumbarien verfügen 
über Doppelnischen.

Der Friedhofsverband übernimmt 
Pflege und Unterhalt des Gebäudes. 

Nach dem Ablauf der Nutzungs-
zeit wird die Urne der Kammer ent-
nommen und die Asche in würdiger 
Weise dem Erdreich übergeben.

Die Kosten können je nach Friedhof 
und Nutzungsdauer unterschiedlich 
sein. Entnehmen Sie die aktuellen 
Kosten deshalb bitte der aktuellen 
Gebührensatzung.



Ihr Kontakt zu uns:

Christlicher Friedhofsverband Wuppertal
Heckinghauser Str. 88

42289 Wuppertal

Tel.: (0202) 25 552 0
E-Mail: kontakt@friedhof-wtal.de

www.fvwuppertal.de

Stand 10/2023


